
Gemeinde Stanzach Lfd.Nr. 4/22 

 

 

Verhandlungsschrift 

über die 

ordentliche SITZUNG des 

GEMEINDERATES 

 

Am 20.07.2022 im Sitzungszimmer des Gemeindehauses, Dorf 1 

Beginn: 18:03 Uhr Die Einladung erfolgte am 13.07.2022 

Ende: 20:26 Uhr 

 

ANWESEND WAREN: 

Bürgermeister Hanspeter Außerhofer 

Vizebürgermeister Otto Kärle  

 

die Mitglieder des Gemeinderates  

1. GV. Sonnweber Thomas 2. GR. Simon Ginther 

3. GR. Peter Haider 4. GV. Fabian Ostermann 

5. GR:IN Sabine Winkler  

 

ANWESEND WAREN AUSSERDEM: Benjamin Kössler LWL-Center, Christoph Lechleitner, 

Silvio Friedle 

ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN: Mag. Gruber Christian, Filomena Außerhofer, 

Evelyn Bauer, Hans-Peter Höfler  

NICHT ENTSCHULDIGT ABWESEND WAREN: - 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Hanspeter Außerhofer 

Die Sitzung war öffentlich 

Die Sitzung war beschlussfähig 



Tagesordnung: 
 

1. Genehmigung des Protokolls vom 12.07.2022 sowie der Tagesordnung 
2. Vorstellung Gesamtprojekt Ortserschließung LWL-Netz Glasfaser sowie 

Beschlussfassung über die Finanzierung 
3. Vergabe Einreichplanung Lagerräumlichkeiten SV Stanzach Sektion Fußball und 

Landjugend 
4. Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 

Bgm Außerhofer begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung mit der Feststellung der 

Beschlussfähigkeit. 

 
Pkt. 1 Genehmigung des Protokolls vom 12.07.2022 sowie der Tagesordnung 
 
Das Protokoll vom 12.07.2022 ist jedem Gemeinderat per Mail zugegangen, auf eine 
Verlesung wird daher verzichtet. 
 
Bgm. Außerhofer fragt die Gemeinderäte, ob es noch Wortmeldungen zum Protokoll gibt.  
Da dies nicht der Fall ist, bittet er um Abstimmung.  
 
                                                 6 Ja (1 Enthaltung wegen Abwesenheit) 
  
Bgm. Außerhofer fragt die Gemeinderäte, ob es noch Wortmeldungen zur Tagesordnung gibt. 
Da dies nicht der Fall ist, bittet er um Abstimmung. Die Tagesordnung wird einstimmig 
genehmigt. 
                                                 7 Ja 
 

Pkt. 2 Vorstellung Gesamtprojekt Ortserschließung LWL-Netz Glasfaser sowie 
Beschlussfassung über die Finanzierung 
 
Bgm. Außerhofer begrüßt Herrn Benjamin Kössler vom LWL Competence Center und bedankt 
sich für sein Kommen zur heutigen Präsentation. Herr Kössler stellt das Gesamtprojekt LWL 
Glasfaser – Netz – Ausbau für die Gemeinde Stanzach vor und gibt einen ausführlichen 
Überblick über den zeitlichen Rahmen, die technische Umsetzung sowie über das 
Förderwesen von Bund und Land. Die für heuer geplante Ausbaustufe beinhaltet die Ortsteile 
Blockau mit Siedlung, Lend und Bödele. Vor Beginn der Tiefbauarbeiten im August/September 
soll für alle interessierten Stanzacher:innen ein Infoabend veranstaltet werden.  
 
Da die Gemeinde den LWL-Ausbau immer für ein Jahr vorfinanzieren muss und die 
Förderabrechnungen jeweils im Juli/August des darauffolgenden Jahres, behandelt und 
ausgezahlt werden, gibt Sekretärin Winkler Sabine einen detaillierten Überblick über den 
Stand der liquiden Mittel der Gemeinde. Weiters geht sie auf die im Budget bereitgestellten 
Mittel (verbraucht und noch offen) für den LWL Ausbaus aus den beantragten Förderungen 
des Landes von 2020 bis 2022 ein. Da wir bei den liquiden Mitteln sehr gut aufgestellt sind, 
bzw. derzeit ein Verwahrgeld für größere Summen zu bezahlen ist und wir keine Sparzinsen 
erhalten, kann die Gemeinde diese Vorfinanzierung aus den erwähnten liquiden Mitteln 
problemlos bestreiten und es muss kein Kredit aufgenommen werden. 
 
Nach einer ausgiebigen und sehr konstruktiven Diskussion zu den verschiedenen 
Fragestellungen beschließt der Gemeinderat einstimmig den weiteren Glasfaser-Netz-Ausbau 
der Gemeinde Stanzach und die vorgestellte Finanzierung bei einer positiven 
Förderentscheidung durch den Bund und das Land. 
     

7 Ja 



Weiters beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass der LWL-Anschluss direkt bis an die 
Hauskante (Tiefbau) verlegt wird und dafür eine Anschlussgebühr einhebt. Beginnend mit  
EUR 150,00, dann gestaffelt mit jeweils weiteren EUR 150,00/pro 50 m, vom vorgesehenen 
Hausabzweiger bis zur Hauskante. Natürlich steht es jedem Hausbesitzer frei, die Verlegung 
über den eigenen Grund selbständig zu organisieren, hier muss jedoch darauf geachtet 
werden, dass die Verlegetiefe mindestens 50 cm betragen muss. Die ermäßigten 
Anschlussgebühren gelten bis zum Ende der Förderdauer 2024. Vielleicht legt das Land oder 
der Bund nochmals ein Förderprogamm zum Glasfaserausbau auf, dies kann jedoch zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Welche Kosten für den Hausanschluss 
dann entstehen, kann ebenfalls erst in der Zukunft neu bewertet werden. 
 
                                             7 Ja     
 
Pkt. 3 Vergabe Einreichplanung Lagerräumlichkeiten SV Stanzach Sektion Fußball und 
Landjugend 
 
Bgm Außerhofer erörtert nochmals kurz den Sachverhalt zum Thema. Da die 
Jungbauerngarage in der Blockau nicht mehr zur Verfügung steht, müssen andere 
Lagermöglichkeiten gefunden werden. Im Vorfeld ist die Überlegung aufgetaucht den Platz 
neben dem SV Gebäude und der Gemeinderemise miteinzubeziehen. Der Vorteil wäre hier 
ein geordnetes Gesamtkonzept, um genug Lagermöglichkeiten für den SV Sektion Fußball 
und die Jungbauern zu schaffen, weiters würde auch das optische Bild neben dem SV 
Gebäude verbessert werden. Im Zuge der Diskussion wird abgeklärt welcher Verein wieviel 
Platzbedarf benötigt und wo zum Beispiel der bestehende Stadel weiterverwendet werden 
kann. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag für die Planung und Kostenschätzung an 
die Firma KTS Innovations - Kathrein Martin zu vergeben. 
 
                                             7 Ja   
 
                       
Pkt. 4 Anträge, Anfragen, Allfälliges 
 
a) GR und FF Kdt Ginther möchte sich nach der Sitzung letzte Woche ausdrücklich für den 

positiven Grundsatzbeschluss für den geplanten Erwerb eines neuen 
Tanklöschfahrzeuges bedanken. 

 

 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorgebracht werden, dankt Bgm. Außerhofer 

den Gemeindemandatar:innen für die gute Zusammenarbeit und beendet die Sitzung um 

20:26 Uhr. 

 
 
 
............................................... ............................................ 
          Bürgermeister                                                                                     Schriftführer:in 
 
 
 
............................................... ............................................ 
           Gemeinderat:in                                                                                  Gemeinderat:in 


